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An den Schulen wurden 86,5% der Angebote in Vollzeit 
(58.842) bewilligt, bei den Lehrgängen an Instituten 
30,0% (26.681) und bei den Fernlehrgängen 0,5% (51).

Bei den im Jahr 2019 erfolgten Bewilligungen war wie in 
den Jahren zuvor die überwiegende Zahl der geförder-
ten Personen im Alter zwischen 20 bis unter 35 Jahren 
(80,2%). Den größten Anteil der Bewilligungen unter 
den Geförderten stellte wie im Vorjahr die Gruppe der 
20- bis unter 25-Jährigen (37,2%), gefolgt von den 25- 
bis unter 30-Jährigen (29,3%). Die Gruppe der 30- bis 
unter 35-Jährigen (13,7%) lag an dritter Stelle, danach 
folgten die 35- bis unter 40-Jährigen (7,7%). Differen-
ziert man bei der Gruppe der insgesamt bewilligten 
Förderungen nach Geschlecht, waren wiederum bei den 
Frauen die Gruppe zwischen 20 bis unter 25 Jahren und 
bei den Männern die Gruppe der 25- bis unter 30-Jähri-
gen an erster Stelle. In Teilzeitfortbildungen war wie im 
Vorjahr die stärkste Gruppe die der 25- bis unter 30-Jäh-
rigen, gefolgt von den 20- bis unter 25-Jährigen. In Voll-
zeitmaßnahmen verhielt es sich umgekehrt.

49,9% der im Jahr 2019 bewilligten Förderungen 
(83.344) hatten einen Abschluss in einem der zehn 
am häufigsten besetzten Fortbildungsberufe zum Ziel 
→ Tabelle B3.2-1. Die Fortbildung zum/zur staatlich 

anerkannten Erzieher/-in nimmt dabei eine besondere 
Position ein: sie steht für 39,8% aller Bewilligungen für 
Frauen und machte 17,8% aller bewilligten Förderungen 
aus.

Betrachtet man die Art des bereits erworbenen berufs-
qualifizierenden Ausbildungsabschlusses, machen 
Personen mit einem abgeschlossenen Ausbildungsberuf 
nach dem BBiG mit 53,8% aller Bewilligungen (89.817) 
mehr als die Hälfte aus, gefolgt von Personen mit einer 
abgeschlossenen Ausbildung nach der HwO mit 25,3% 
(42.208). Der Anteil der Personen mit einem berufs-
qualifizierenden Abschluss nach Landesrecht betrug 
11,9% (19.932) der Bewilligungen. Einen Bachelor- oder 
FH-Abschluss hatten 0,5% (891) der Geförderten und 
zur Gruppe der Studienabbrecher/-innen gehörten 0,6% 
(1.082).

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildungs-
maßnahme erhielten Geförderte im Jahr 2019 nach 
damaliger Regelung auf Antrag einen Erlass von 40% 
von ihrem Restdarlehen zum Maßnahmebeitrag. Davon 
machten 31.545 Geförderte nach bestandener Prüfung 
(„Bestehenserlass“) Gebrauch. Insgesamt wurden ihnen 
38,559 Mio. € erlassen. Der durchschnittliche Erlassbe-
trag lag bei 1.222 €.

Schaubild B3.2-3:  Bewilligungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) nach Fortbildungsziel, 
Vollzeit und Teilzeit 2019
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